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Überblick

Im Fokus der folgenden Ausführungen stehen die Web 
Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG20). 

•
 

Webstandards
•

 
WCAG20 und BITV 2.0

•
 

MINERVA-Qualitätsprinzipien
•

 
Aufbau der WCAG20

•
 

Ausblick

Vorführender
Präsentationsnotizen
Im Fokus der folgenden Ausführungen stehen die Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG20). Diese Empfehlungen des W3C vom 11. Dezember 2008 erklären, wie Webinhalte barrierefrei gestaltet werden können.

Die WCAG20 richten sich an Entwickler von Webseiten. Sie bieten sehr detailliert und konkret verfasste Techniken für die zugängliche Gestaltung und Umsetzung von Webinhalten an. Neben HTML und CSS finden sich zahlreiche Vorgaben auch für SMIL, ECMAScript oder ARIA. Daneben wird aber auch auf die grafische Gestaltung, die barrierefreie Nutzerführung und die Verbesserung der Verständlichkeit eingegangen. 

Die WCAG20 ist zukunftsorientiert verfasst und die einzelnen Richtlinien sind unabhängig einzelner Techniken oder Inhalte formuliert. Sie berücksichtigen somit auch Techniken wie HTML 5 oder  ARIA, die noch in Browsern und Hilfsmitteln vollständig implementiert werden müssen, und andere Techniken, die es noch nicht gibt. Gleichzeitig sind sie auf alle Webauftritte anwendbar, also auch die der Bibliotheken und Museen.

Die WCAG20 ist die Grundlage für zahlreiche weitere Normen und Richtlinien zum barrierefreien Webdesign weltweit. Beispielsweise erfolgt die Novellierung der Barrierefreien Informationstechnik-Verordnung in Deutschland auf der Basis der WCAG20. Dabei wird ein 1:1 Übersetzung der WCAG20 für die technische Anlage der Verordnung angestrebt. 

Auch die MINERVA-Qualitätsprinzipien verweisen auf die Webstandards des W3C. Obwohl im dazugehörigen Handbuch "Quality Principles for Cultural Websites" eine Interpretation der Richtlinien für barrierefreie Webinhalte formuliert ist, so werden die tatsächlichen Anforderungen nicht benannt.
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Webstandards

•
 

Die Richtlinien
 

des W3C werden als 
"Webstandards" bezeichnet. Das W3C spricht von 
"Empfehlungen" (Recommendations).

•
 

Seit 1994 sind über 130 Webstandards vom W3C 
veröffentlicht worden.

•
 

Nicht alle im Web verwendeten Formate sind Teil 
der Webstandards. 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Bei dem Begriff "Webstandards" ist zunächst festzustellen, dass es sich nicht um Standards im eigentlichen Sinne handelt. Das W3C ist keine staatlich anerkannte Organisation (wie z.B. die ISO) und nicht legitimiert, gesetzlich verbindliche  Standards auszugeben. Das W3C spricht deswegen von "Empfehlungen" (Recommendations).

Die Webstandards sind Quasi-Standards. Seit 1994 sind über 130 Webstandards vom W3C veröffentlicht worden. 

Nicht alle im Web verwendeten Formate sind Teil der Webstandards. Generell liegt die Kompatibilität von Hilfsmitteln behinderter Nutzer mit Plug-Ins für Browser bzw. Anwendungen, die zur Anzeige und zum Bedienen ursprünglich proprietärer Formate wie Java, aber auch Flash oder PDF erforderlich sind, hinter den Möglichkeiten eines HTML-Dokuments.  Ein wesentlicher Grund dafür ist, dass solche Formate durch kommerzielle Unternehmen verbreitet wurden und die Zugänglichkeit von Benutzerschnittstellen und der Formate selbst  nachträglich statt integrativ berücksichtigt wurden. Auch bieten die Hersteller von Hilfsmitteln nicht immer den vollständigen Zugang zu Inhalten, so dass die Problematik der nicht-zugänglichen Inhalte nicht alleine von Webanbietern geschultert werden kann.


http://www.w3.org/
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Relevanz der Webstandards

Die Webstandards dienen in erster Linie der 
Kompatibilität: 

•
 

Geräteunabhängigkeit
•

 
Berücksichtigung der Zugänglichkeit

•
 

Aufwärtskompatibilität
Webinhalte können trotzdem nicht barrierefrei sein:

•
 

Alternative Inhalte
•

 
Dynamik

•
 

Kompatibilität

Vorführender
Präsentationsnotizen
Die Webstandards des W3C dienen in erster Linie der Kompatibilität: Webinhalte sollen auf möglichst vielen Endgeräten auf gleiche Weise dargestellt und bedient werden können. Darüber hinaus ist die Aufwärtskompatibilität der Webstandards ein Grundprinzip, d.h. eine heute nach Webstandards erstellte Seite soll in zukünftigen Browsern mindestens so gut funktionieren wie in den heute gebräuchlichen Browsern.

Grundsätzlich berücksichtigen Webstandards alle Möglichkeiten der Zugänglichkeit, wenngleich Browser, Redaktionssysteme und diverse andere Anwendungen sowie die Webentwickler die vorhandenen Möglichkeiten erst ausschöpfen müssen. Trotz der korrekten Verwendung von Webstandards können Webinhalte allerdings auch nicht zugänglich sein. Die Gründe dafür sind sehr unterschiedlich:

·	Bild- und Multimediaformate enthalten rein visuelle und/oder akustische Inhalte, die einen Alternativtext erfordern.
·	Dynamisch erzeugte Inhalte, etwa mit JavaScript oder Flash, können bei eingeschränktem Sehvermögen und im linearen Zugang schwierig zu erfassen bzw. zu nutzen sein.
·	Kompatibilitätsprobleme zwischen Hilfsmitteln behinderter Nutzer und Plug-Ins oder Formaten machen den Einsatz dieser Formate problematisch im Hinblick auf Barrierefreiheit.
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Webstandards zur Barrierefreiheit

Weil Webstandards Barrierefreiheit nicht "out of the box" 
garantieren, gibt es zusätzliche Webstandards zur 
Barrierefreiheit. Diese Richtlinien bilden ein Trio:

•
 

Web Content Accessibility Guidelines
 

2.0,
•

 
Authoring Tool Accessibility Guidelines 1.0 und

•
 

User Agent Accessibility Guidelines
 

1.0.

Vorführender
Präsentationsnotizen
Weil Webstandards Barrierefreiheit nicht "out of the box" garantieren, gibt es zusätzliche Empfehlungen des W3C zur Erstellung und Aufbereitung der Webstandards in einer möglichst zugänglichen Form. Diese Richtlinien bilden ein Trio:

Web Content Accessibility Guidelines 2.0 ,
Authoring Tool Accessibility Guidelines 1.0  und
User Agent Accessibility Guidelines 1.0 .

Mit den in Dezember 2008 veröffentlichten Web Content Accessibility Guidelines 2.0 stellt das W3C deutlich umfassendere Anforderungen an die Barrierefreiheit im Vergleich zur Vorgängerversion aus dem Jahr 1999. In der WCAG20 werden in 12 Richtlinien Anforderungen für die Erstellung barrierefreier Webinhalte formuliert. Sie bestehen aus einem normativen Teil sowie sehr umfangreichen, nicht-normativen Zusatzdokumenten, in denen Erläuterungen, Techniken, Testmöglichkeiten und weiterführende Informationen geboten werden. Dadurch wird das Verständnis der einzelnen Richtlinien gefördert, aber auch konkrete Handlungsanweisungen für die Umsetzung geliefert. 

Bei zunehmender Verbreitung von Web 2.0 bzw. des "Mitmach"-Webs werden auch die Authoring Tool Accessible Guidelines (ATAG) immer wichtiger, wenn es um zugängliche Anwendungen im Web geht. Die ATAG betreffen ein weites Spektrum von Werkzeugen. Der Bogen spannt sich von WYSIWYG-Editoren und HTML-Konvertierungsprogrammen über Redaktionssysteme bis hin zu Bildeditoren. In den ATAG wird auch erklärt, wie die Werkzeuge selbst barrierefrei gestaltet werden können. Die ATAG werden zurzeit in der Version 2.0 überarbeitet, sind aber noch als Entwurf eingestuft.

Die dritte Empfehlung im Bunde des W3C zur Barrierefreiheit, die User Agent Accessibility Guidelines (UAAG), sind vor allem an Browser- und andere Software-Hersteller gerichtet. In dieser Empfehlung wird u. a. beschrieben, wie die Aufbereitung von Webinhalten für die verschiedenen Zugangsformen, sei es die Bedienung mit der Tastatur oder der Zugang mit Hilfsmitteln wie Screenreadern zu erfolgen hat. Die UAAG werden zurzeit ebenfalls in der Version 2.0 überarbeitet.

Es gibt zahlreiche weitere Dokumente beim W3C zur Barrierefreiheit. Diese umfassen ergänzende Dokumente zu den ebengenannten Richtlinien, aber auch weitergehende Webstandards wie Accessible Rich Internet Applications (ARIA). 


http://www.w3.org/WAI/
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Stand der BITV

Die Barrierefreie Informationstechnik-Verordnung (BITV) 
beruht derzeit auf die WCAG von 1999. Eine Angleichung 
an aktuelle Webstandards verzögert sich:

•
 

In der BITV aus dem Jahr 2002 wird eine 
Überarbeitung nach drei Jahren festgeschrieben.

•
 

Der aktuelle Referentenentwurf ist aus dem 
September 2009.

Zur Zeit wird in Deutschland die Barrierefreiheit nach 
veralteten Webstandards umgesetzt.

Vorführender
Präsentationsnotizen
In Juli 2002 ist die derzeitige Fassung der Barrierefreien Informationstechnik-Verordnung (BITV) in Kraft getreten. Darin wird u. a. festgehalten, dass sie unter Berücksichtigung der technischen Entwicklung spätestens nach drei Jahren zu überarbeiten ist. 
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Probleme mit dem Referentenentwurf

Potenzielle Probleme des Referentenentwurfs der BITV 
2.0 sind:

•
 

Die EU möchte einheitliche Regelwerke.
•

 
In der BITV 2.0 wird teilweise von der WCAG20 
abgewichen.

•
 

In der Anlage 2 der BITV 2.0 werden zusätzliche 
Anforderungen formuliert, die der WCAG20 
teilweise widersprechen.

Vorführender
Präsentationsnotizen
Im September 2009 wurde ein Referentenentwurf für die Novellierung der BITV (BITV 2.0) vorgestellt. Neben der Problematik in der Verzögerung des Erlasses sind auch inhaltliche Probleme in der Übersetzung festzustellen. 

1.	Die WCAG20 ist ein Webstandard, der als Grundlage für die Legislative weltweit dient. Auf europäischer Ebene wurde beispielsweise im März 2009 im Rahmen der "Expert meeting on web accessibility in Europe and the implementation of Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0" festgehalten, dass Konsens darüber bestünde, die WCAG20 als gemeinsame Grundlage für die Barrierefreiheit in Europa zu übernehmen.  Mit der WCAG20 ist sowohl für die Messbarkeit der Barrierefreiheit, als auch für die Wirtschaft als Anbieter von (barrierefreien) Webanwendungen eine akzeptable Grundlage geschaffen. Auch der Europäische Rat unterstreicht diese Aspekte, dass die WCAG20 als Grundlage für die Gesetzgebung in allen Mitgliedsstaaten zu verwenden ist.  
2.	Es gibt in der Anlage 1 des Referentenentwurfs der BITV 2.0 (mit der Übersetzung der WCAG20) einige kritische Abweichungen zur WCAG20. Beispielhaft sind folgende Punkte zu benennen:
a.	Erfolgskriterium 3.1.5 zur Verständlichkeit übernimmt die Formulierung aus der Bedingung 14.1 in der alten BITV, die definitiv nicht messbar ist.
b.	Bei den Erfolgskriterien 1.4.3 und 1.4.8 zu Kontrastverhältnissen wird die Textgröße als Parameter nicht berücksichtigt.
3.	Der Referentenentwurf umfasst auch eine Anlage 2 mit ergänzenden Angaben zu Übersetzungen in leichter Sprache und Gebärdensprache. Hier entsteht der Eindruck, dass teilweise die Kriterien im Gegensatz zur WCAG20 nicht überprüfbar sind und weniger konkret verfasst sind.

Tatsache ist, dass das heute in Deutschland geltende Recht noch auf Webstandards aus dem Jahr 1999 beruht. Dabei werden die Webstandards nicht nur von Fachleuten, sondern auch vom W3C als veraltet eingestuft. In der Konsequenz bedeutet das, dass die nach der BITV verpflichteten Organisationen nach wie vor Webinhalte nach veralteten Webstandards erstellen und diese nicht auf die modernen Techniken, auch nicht die modernen Techniken für ein barrierefreien Zugang, ausrichten.
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MINERVA-Qualitätsprinzip "accessibility"

MINERVA veröffentlicht u.a. Handbücher, z.B. "Quality 
Principles for Cultural Websites". Zur Barrierefreiheit steht 
nicht viel drin:

•
 

2 Seiten
•

 
Verweis auf die WAI

•
 

"Barrierefreiheit" entspricht nicht den 
Webstandards

Vorführender
Präsentationsnotizen
MINERVA (Ministerial Network for Valorising Activities in digitisation) ist ein europäisches Projekt zur Koordination der Digitalisierung europäischer Kulturgüter. Mitglieder von MINERVA sind alle Europäischen Staaten sowie Russland und Israel. Im Rahmen von MINERVA werden unter anderem Handbücher, Leitlinien und Ratgeber veröffentlicht. Auf deutscher Ebene beteiligt sich EUBAM (Europäische Angelegenheiten für Bibliotheken, Archive, Museen und Denkmalpflege), ein Zusammenschluss von Vertretern der Kultusministerkonferenz (KMK), der Bundesministerien und Landesministerien, der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) sowie von Experten der Sparten Bibliothek, Archiv, Museum und Denkmalpflege. 

Im Rahmen von  MINERVA wurde das Handbuch "Quality Principles for Cultural Websites" veröffentlicht.  Hier wird auf 2 Seiten auf das Qualitätsprinzip "accessibility" eingegangen. Immerhin, ein Verweis zur Homepage der Web Accessibility Initiative wurde berücksichtigt, wo interessierte Leser auf die aktuellen Webstandards zur Barrierefreiheit finden werden. Die Zusammenfassung der Richtlinien beinhaltet nur teilweise Kriterien der Barrierefreiheit; es wird auch auf einige Aspekte von Usability und technische Rahmenbedingungen eingegangen, die bislang nicht Teil von Webstandards zu Barrierefreiheit gewesen sind. Auch der Hinweis auf die Möglichkeit von Textversionen steht im Widerspruch zur WCAG20 sowie zur Vorgängerversion WCAG10. Insgesamt handelt es sich offenbar um einen Versuch, möglichst viele Interessen zu berücksichtigen, wobei die Barrierefreiheit selbst sowie praktische Hinweise zur Umsetzung eindeutig auf der Strecke geblieben sind.
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Aufbau der WCAG20

Die WCAG20 ist sehr umfangreich. Die Informationen sind 
pyramidenartig aufgebaut und umfassen vier Ebenen an 
Informationen.

Die WCAG20 bestehen zunächst aus vier Prinzipien:

1.
 

wahrnehmbar
2.

 
bedienbar

3.
 

verständlich 
4.

 
robust

Vorführender
Präsentationsnotizen
Die WCAG20 ist sehr umfangreich. Die Informationen sind pyramidenartig aufgebaut und umfassen vier Ebenen an Informationen:

1.	Prinzipien
2.	Richtlinien
3.	Erfolgskriterien
4.	Techniken

Die ersten drei Ebenen sind normativ und stellen das Fundament der Richtlinien dar. Die Techniken sind hingegen ergänzende Dokumente, die informativen Charakter haben.

Prinzipien: Die WCAG20 bestehen zunächst aus vier Prinzipien. Diese vier Prinzipien sind: wahrnehmbar, bedienbar, verständlich und robust, und sie stellen das Fundament der Barrierefreiheit dar. Die Prinzipien sind unabhängig von einer bestimmten Technik formuliert, womit sichergestellt werden soll, dass alle im Web, einschließlich zukünftiger eingesetzter Techniken barrierefrei umgesetzt werden können.
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Richtlinien und Erfolgskriterien

•
 

Den vier Prinzipien sind 12 Richtlinien 
zugeordnet, die die Grundregeln für die 
Erstellung barrierefreier Webinhalte bieten. 

•
 

Die 12 Richtlinien der WCAG20 werden weiter 
unterteilt in 61 Erfolgskriterien. Erst diese 
Erfolgskriterien bieten konkrete 
Handlungsanweisungen für die Umsetzung der 
Barrierefreiheit. 

•
 

Die Erfolgskriterien
 

werden drei verschiedenen 
Konformitätsstufen zugeordnet (25 x A, 13 x AA 
und

 
23 x AAA).

Vorführender
Präsentationsnotizen
Den vier Prinzipien sind 12 Richtlinien zugeordnet, die die Grundregeln für die Erstellung barrierefreier Webinhalte bieten. Die Richtlinien geben Ziele und Rahmenbedingungen vor und sind als solche nicht überprüfbar. In der
Die 12 Richtlinien der WCAG20 werden weiter unterteilt in 61 Erfolgskriterien.  Erst diese Erfolgskriterien bieten konkrete Handlungsanweisungen für die Umsetzung der Barrierefreiheit. Die Erfolgskriterien sind vielseitig einsetzbar, u. a. als Grundlage für das Testen der Barrierefreiheit. Sie werden drei verschiedenen Konformitätsstufen zugeordnet:

1.	Konformitätsstufe A (25 Erfolgskriterien) mit den wichtigsten Anforderungen
2.	Konformitätsstufe AA (13 Erfolgskriterien) mit weiteren Anforderungen
3.	Konformitätsstufe AAA (23 Erfolgskriterien) mit weiteren Empfehlungen
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Techniken

Es werden zahlreiche Techniken 
geboten, die die 
Mindestanforderungen für die drei 
Konformitätsstufen

 
beschreiben. 

74 weitere Techniken beschreiben 
Verstöße gegen Erfolgskriterien.

Die Techniken sind ergänzende 
Dokumente, die informativen 
Charakter haben.

1.
 

Allgemein
 (144 Einträge) 

2.
 

HTML/XHTML 
(57)

3.
 

CSS (22)
4.

 
JavaScript

 
(22)

5.
 

Server
 

(4)
6.

 
SMIL (8)

7.
 

Nur-Text (3)
8.

 
ARIA (4)

Vorführender
Präsentationsnotizen
Schließlich werden zahlreiche Techniken geboten, die sowohl Mindestanforderungen für die drei Konformitätsstufen als auch weitergehende Anforderungen beschreiben.  Sie sind dabei weiter untergliedert nach folgenden Themen:

·	allgemeine Techniken (z.Zt. 144 Einträge) 
·	HTML/XHTML (57 Einträge)
·	CSS (22 Einträge)
·	Clientseitiges Skripting (22 Einträge)
·	Serverseitiges Skripting (4 Einträge)
·	SMIL (8 Einträge)
·	Nur-Text (3 Einträge)
·	ARIA (4 Einträge)

Darüber hinaus werden 74 weitere Techniken aufgelistet, die Verstöße gegen Erfolgskriterien bedeuten, d.h. die aufgeführten Techniken gelten als "nicht barrierefrei". 
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Ausblick

•
 

Die WCAG20 ist ein ausgereifter Webstandard.
•

 
Die WCAG20 stellt deutlich höhere 
Anforderungen.

•
 

Die WCAG20 behandeln die Datenausgabe. 
•

 
Die automatische Qualitätsprüfung der 
Barrierefreiheit ist nicht möglich. 

•
 

Techniken der WCAG20 bieten das nötige 
"Handwerkszeug" –

 
demnächst auch in deutsch!

Vorführender
Präsentationsnotizen
Die WCAG20 ist ein ausgereifter Standard, der aber noch in der Gesetzgebung und weiteren Richtlinien für die Praxis Eingang finden muss. Der Webstandard bietet eine gute Grundlage für barrierefreies Webdesign und liefert umfangreiche und erprobte Techniken für viele Einzelfälle. 

Die WCAG20 stellt deutlich höhere Anforderungen an die Webgestaltung als die Vorgängerversion aus dem Jahr 1999 und bietet gleichzeitig konkrete Handlungsanweisungen. Durch die Berücksichtigung von hunderten von Beispielen können die allgemein formulierten Erfolgskriterien nicht mehr missverstanden werden. Gleichzeitig ist der Umfang der Richtlinien um ein Vielfaches gestiegen.

Die WCAG20 und andere Webstandards behandeln - oberflächlich gesehen - die Ausgabe von Daten. Wie werden Inhalte z.B. auf einer Webseite organisiert, strukturiert, gestaltet und miteinander verknüpft? Das sind zweifelsfrei wichtige Fragen und vor allem sollte die zugängliche und nutzbare Aufbereitung von Inhalten in einem professionellen Umfeld selbstverständlich sein.

Dennoch fehlt es noch an Werkzeugen, die eine umfassende und unabhängige Qualitätsprüfung der Barrierefreiheit auf breiter Basis erlauben. Das Projekt "Barrierefrei Informieren und Kommunizieren" überarbeitet zurzeit den BITV-Test  und andere Organisationen sind ebenfalls dabei, ihre Prüfwerkzeuge auf den aktuellen Stand der WCAG20 zu bringen. Diese versprechen eine Annäherung an die neuen Anforderungen.
Auch wenn die Qualitätssicherung heute noch nicht durch unabhängige Instanzen möglich ist, wird trotzdem mit den Techniken der WCAG20 die erforderliche Grundlage geboten, Barrierefreiheit "richtig" umzusetzen. Die Richtlinie und die ergänzenden Dokumente sind zur Zeit nur in englischer Sprache verfügbar, aber die deutsche Übersetzung ist bereits voll im Gange. 
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Kontakt

Jan Eric Hellbusch

Kirchenstr. 16
 44147 Dortmund

Tel.: (02 31) 86436760
 Web: http://2bweb.de

Angaben zur Person

Jan Eric Hellbusch ist Autor der beiden gleichnamigen Titel 
"Barrierefreies Webdesign" sowie weiterer Fachveröffentlichungen 
zum Thema. Mit "2bweb.de" bietet er Beratung und Schulungen für 
barrierefreies Webdesign.

http://2bweb.de/
http://www.barrierefreies-webdesign.de/knowhow/verstaendlicher-text/
http://2bweb.de/
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